
Hygiene- und Verhaltenskonzept der SG Dresdner Bank Dresden e.V. 
 
Die nachfolgenden Bestimmungen betreffen die Schulsporthallen des Schulverwaltungsamt Dresden, 
die von der SG Dresdner Bank Dresden e.V. für den Punktspielbetrieb genutzt werden: 
 
Sporthalle Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium (33120) 
Hülßestraße 16 
01237 Dresden 
 

Grundlage 
Die entsprechenden Auflagen aus der Allgemeinverfügung „Vollzug des Infektionsschutzgesetzes, 

Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie“ über die Anordnung von Hygieneauflagen zur 

Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt werden in der aktuell geltenden Fassung von allen Personen mit 

Betreten der Sportanlage anerkannt. 

Allgemeine Festlegungen und Maßnahmen 
1. Kein Zutritt zur Sportanlage für Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen innerhalb von 14 

Tagen vor dem Spieltag, sowie für Personen mit COVID-19-Verdacht, wie z. B. erhöhter 
Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen. 

2. Der Zutritt zur Sporthalle erfolgt nur mit Vorlage eines 3G-Nachweises über eine vollständige 
Impfung, der Genesung oder einem tagesaktuellen Test (mit Ausnahme von Schüler*innen 
sowie Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gemäß  § 4 Pkt. 4 SächsCoronaSchVO). 

3. Alle direkt am Spielbetrieb beteiligten Personen (Spieler*innen, Offizielle, Schiedsrichter*innen 
und Kampfgericht) werden über das Formular „Anwesenheitsliste und Dokumentation der 
Einhaltung der akt. Vorgaben aus der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung“ des HVS erfasst. 
Die Gastmannschaft und Schiedsrichter*innen geben das ausgefüllte Formular bei Ankunft ab. 
Die Zuschauer*innen werden in einer separaten Teilnehmerliste mit Kontaktdaten erfasst.  

4. In der Sporthalle sowie auf dem Gelände der Sportanlage ist auf den Mindestabstand (1,5 m), 
wo immer auch möglich, zu achten. 

5. Beim Betreten und innerhalb der Sporthalle ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. 
Zuschauer*innen dürfen am Sitzplatz und unter Einhaltung des Mindestabstandes die Mund-
Nasenbedeckung abnehmen. 

6. Im Eingangsbereich der Sporthalle werden Mittel zur Handdesinfektion gut sichtbar aufgestellt 
und die wichtigsten Hygieneregeln zum Infektionsschutz ausgehängt. Alle Personen werden 
aufgefordert, sich die Hände beim Betreten der Sporthalle zu desinfizieren.  

7. Spieler*innen, Offizielle, Schiedsrichter*innen und das Kampfgericht dürfen während des Spieles 
die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. 

8. Jeder Mannschaft und den Schiedsrichtern wird eine eigene Kabine zugewiesen. 
In den Kabinen und Duschen ist der Mindestabstand zwingend einzuhalten. 

9. Am Kampfgericht sowie an den Auswechselbänken werden Mittel zur Hand- und 
Flächendesinfektion bereitgestellt. 

10. Zwischen den Spielen werden die Auswechselbänke sowie nach den Spielen die Utensilien des 
Kampfgerichts und der Wischer desinfiziert und für eine ausreichende Durchlüftung der 
Sporthalle und Kabinen gesorgt. 

 
 
Dresden, 20.09.2021 
 
 
SG Dresdner Bank Dresden e.V.  
Abteilung Handball Herren / Damen 


